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Fachorgane und gewährleistet die 
enge Zusammenarbeit mit den ge
sellschaftlichen Organisationen, vor 
allem mit den Gewerkschaftsorgani
sationen der Betriebe und mit den 
Ausschüssen der Nationalen Front. 
Zur Erfüllung der staatlichen Auf
gaben, insbesondere zur planmäßigen 
Verbesserung der Arbeits- und Le
bensbedingungen der Werktätigen, 
organisiert er eine wirksame politi
sche Massenarbeit und die umfas
sende Mitwirkung der Bürger in den 
Wohngebieten. -> örtliche Räte

Rätemacht -> Sowjets, —> Sowjet
staat

Rat für Gegenseitige Wirtschafts
hilfe (RGW): internationale ökono
mische Organisation zwischenstaat
lichen Charakters, die die wirtschaft
liche und wissenschaftlich-technische 
Zusammenarbeit der Staaten der so
zialistischen Gemeinschaft koordi
niert und organisiert und im System 
der internationalen Organisationen 
sozialistischer Länder eine zentrale 
Stellung einnimmt. Die Tätigkeit des 
RGW umfaßt alle volkswirtschaft
lichen Bereiche und Zweige (Indu
strie, Landwirtschaft, Verkehr usw.) 
und alle Formen der internationalen 
ökonomischen Zusammenarbeit (Ko
ordinierung der Pläne, wissenschaft
lich-technische Zusammenarbeit, Spe
zialisierung und Kooperation der 
Produktion, Außenhandel, Valuta- 
und Finanzbeziehungen usw.). Der 
RGW verkörpert einen neuen, auf 
den Prinzipien des -> sozialistischen 
Internationalismus beruhenden Typ 
zwischenstaatlicher Beziehungen. Der 
RGW wurde von Vertretern Bulga
riens, Ungarns, Polens, Rumäniens, 
der UdSSR und der Tschechoslowa
kei im Jan. 1949 in Moskau ge
gründet. Seine Bildung war Ausdruck 
des Entstehens des ->■ sozialistischen 
Weltsystems und entsprach den 
Erfordernissen des internationalen 
Klassenkampfes. Dem RGW gehören 
als Mitgliedstaaten an: die VR Bul

garien, die CSSR, die Ungarische VR, 
die DDR (seit 1950), die Republik 
Kuba (seit 1972), die Mongolische 
VR (seit 1962), die VR Polen, die 
SR Rumänien und die UdSSR; die 
SFR Jugoslawien nimmt auf der 
Grundlage eines besonderen Abkom
mens von 1964 an der Arbeit einer 
Reihe RGW-Organe teil; Finnland 
arbeitet entsprechend einem Abkom
men von 1973 mit dem RGW zusam
men. Rechtsgrundlage des RGW ist 
sein Statut. Das Ziel des RGW be
steht laut Statut darin, „durch Ver
einigung und Koordinierung der Be
mühungen der Mitgliedsländer des 
Rates zur planmäßigen Entwicklung 
der Volkswirtschaft, zur Beschleuni
gung des wirtschaftlichen und techni
schen Fortschritts in diesen Ländern, 
zur Hebung des Standes der Indu
strialisierung in den Ländern mit 
einer weniger entwickelten Industrie, 
zur ununterbrochenen Steigerung der 
Arbeitsproduktivität und ständigen 
Hebung des Wohlstandes der Völker 
der Mitgliedsländer des Rates bei
zutragen“. Der RGW beruht laut Sta
tut auf den Grundlagen der souverä
nen Gleichheit aller Mitgliedsländer 
des Rates. Die wirtschaftliche und 
wissenschaftlich-technische Zusam
menarbeit der Mitgliedsländer des 
Rates wird in Übereinstimmung mit 
den Prinzipien der vollen Gleich
berechtigung, der Achtung der Souve
ränität und der nationalen Interessen, 
des gegenseitigen Vorteils und der 
kameradschaftlichen gegenseitigen 
Hilfe verwirklicht. Die wichtigsten 
Organe des RGW sind: die Rats
tagung, das Exekutivkomitee, die 
Komitees, die ständigen Kommissio
nen und das Sekretariat. Die Rats
tagung ist das höchste Organ des RGW 
und besteht aus Delegationen der 
Mitgliedstaaten. Sie behandelt die 
Grundfragen der wirtschaftlichen und 
wissenschaftlich-technischen Zusam
menarbeit und bestimmt die Haupt
richtungen der Tätigkeit des RGW. 
Das Exekutivkomitee ist das Haupt- 
vollzugsorgan des RGW und besteht
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